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266 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres, mit der Richtlinien für das Einschrei-
ten der Organe des öffentlichen Sicherheits-

dienstes erlassen werden
(Richtlinien-Verordnung — RLV)

Auf Grund des § 31 des Sicherheitspolizeigesetzes
(SPG), BGBl. Nr. 566/1991, wird im Einvernehmen
mit den Bundesministern für Justiz und für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr verordnet:

Aufgabenerfüllung

§ 1. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes haben innerhalb der Sicherheitsverwaltung
(§ 2 Abs. 2 SPG) jene Aufgaben zu erfüllen, die im
Rahmen des Exekutivdienstes, insbesondere durch
die Ausübung verwaltungsbehördlicher Befehls-
und Zwangsgewalt zu besorgen sind. In anderen
Bereichen der Verwaltung haben die Organe des
öffentlichen Sicherheitsdienstes solche Aufgaben
auf Grund besonderer gesetzlicher Anordnung zu
erfüllen.

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien-
stes haben im Dienst ihre Aufgaben zu erfüllen,
soweit dies auf Grund ihres Ausbildungsstandes und
ihrer beruflichen Erfahrung von ihnen erwartet
werden kann. Insoweit die Aufgabenerfüllung eine
besondere Ausbildung erfordert (zB im Falle einer
Geiselnahme, eines Gefahrengütertransportes oder
einer Bedrohung mit Sprengstoff) und ein entspre-
chend ausgebildetes Organ nicht zur Stelle ist,
haben andere Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes nur einzuschreiten, wenn die erwarteten
Vorteile sofortigen Handelns die Gefahren einer
nicht sachgerechten Aufgabenerfüllung auf Grund
besonderer Umstände überwiegen.

(3) Außerhalb des Dienstes haben die Organe des
öffentlichen Sicherheitsdienstes zur Erfüllung ihrer
Aufgaben nur dann einzuschreiten, wenn sie
erkennen, daß dies zur Abwehr einer gegenwärtigen
oder unmittelbar drohenden Gefahr für Leben,
Gesundheit, Freiheit von Menschen oder für
fremdes Eigentum in großem Ausmaß erforderlich
und wenn ihnen dies nach den eigenen Umständen

zumutbar ist. Im übrigen haben sie in Fällen, in
denen Einschreiten durch Ausübung sicherheitsbe-
hördlicher Befehls- und Zwangsgewalt dringend
geboten erscheint, die Sicherheitsbehörde hievon zu
verständigen.

Führung

§ 2. Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
in Vorgesetztenfunktion haben, soweit sie Amts-
handlungen unmittelbar wahrnehmen, darauf zu
achten, daß ihre Mitarbeiter diese Richtlinien bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben einhalten.

Eigensicherung

§ 3. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien-
stes haben auf die Vermeidung von Gefahren für
sich selbst zu achten, die zur Aufgabenerfüllung
nicht erforderlich oder unverhältnismäßig sind. Sie
sind nicht verpflichtet, zum Schutze von Rechtsgü-
tern anderer einzuschreiten, wenn die drohende
Gefahr offenkundig und erheblich weniger schwer
wiegt als die Gefährdung der eigenen körperlichen
Sicherheit, die in Kauf zu nehmen wäre.

Freiwillige Mitwirkung oder Duldung

§ 4. Soll ein Mensch an einer Amtshandlung
freiwillig mitwirken oder sie freiwillig dulden, so
dürfen die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien-
stes diese Freiwilligkeit nur in Anspruch nehmen,
wenn nach den Umständen des Falles kein Zweifel
daran besteht, daß der Betroffene sich der
Freiwilligkeit bewußt ist.

Achtung der Menschenwürde

§ 5. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
alles zu unterlassen, das geeignet ist, den Eindruck
von Voreingenommenheit zu erwecken oder als
Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes, der
Rasse oder Hautfarbe, der nationalen oder
ethnischen Herkunft, des religiösen Bekenntnisses,
der politischen Auffassung oder der sexuellen
Orientierung empfunden zu werden.
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(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien-
stes haben alle Menschen, bei denen dies dem
üblichen Umgang entspricht oder die es verlangen,
mit „Sie" anzusprechen.

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien-
stes haben dafür zu sorgen, daß die Durchsuchung
eines Menschen (Durchsuchung der Kleidung und
Besichtigung des Körpers) nur von jemandem
desselben Geschlechtes oder von einem Arzt
vorgenommen wird; dies gilt nicht, soweit ein hiezu
erforderlicher Aufschub der Durchsuchung deren
Zweck gefährden würde. Hievon ist die Durchsu-
chung von Kleidungsstücken ausgenommen, die
nach den Umständen ohne Verletzung des Anstan-
des und ohne Verletzung anderer schutzwürdiger
Interessen des Betroffenen abgelegt werden können.

Umgang mit Betroffenen

§ 6. (1) Wird ein Mensch von der Amtshandlung
eines Organs des öffentlichen Sicherheitsdienstes
betroffen, so gelten hiefür, sofern gesetzlich nicht
anderes vorgesehen ist, folgende Richtlinien:

1. Dem Betroffenen ist bei der Ausübung von
Befehls- und Zwangsgewalt auf Verlangen
mitzuteilen, welche Rechte ihm in dieser
Eigenschaft jeweils zukommen; dies gilt nicht,
solange dadurch die Erfüllung der Aufgabe
gefährdet wäre. Soll eine Mitwirkungsver-
pflichtung des Betroffenen in Anspruch
genommen werden, so ist er von deren
Bestehen in Kenntnis zu setzen.

2. Dem Betroffenen ist der Zweck des Einschrei-
tens bekanntzugeben, es sei denn, dieser wäre
offensichtlich oder die Bekanntgabe würde die
Aufgabenerfüllung gefährden.

3. Opfer von Straftaten sowie Menschen, die aus
physischen oder psychischen Gründen nicht in
der Lage sind, die Umstände der Amtshand-
lung zu erkennen oder sich diesen entspre-
chend zu verhalten, sind mit besonderer
Rücksicht zu behandeln.

(2) Für Befragungen und Vernehmungen gilt
zusätzlich:

1. Dem Betroffenen ist nach Möglichkeit zu
gestatten, sich niederzusetzen.

2. Eine Frau, die sich über ein Geschehen aus
ihrem privaten Lebensbereich äußern soll, im
Zuge dessen sie von einem Mann mißhandelt
oder schwer genötigt worden ist, ist von einer
Frau zu befragen oder zu vernehmen, es sei
denn, daß sie dies nach entsprechender
Information nicht wünscht oder daß dies auf
Grund besonderer Umstände die Aufgabener-
füllung gefährden würde. Sie ist vor der
Befragung oder Vernehmung darauf hinzu-
weisen, daß auf ihren Wunsch der Befragung
oder Vernehmung eine Person ihres Vertrau-
ens beigezogen werde, es sei denn, daß dies auf

Grund besonderer Umstände die Aufgabener-
füllung gefährden würde.

3. Unmündige sind von hiefür besonders ge-
schulten Beamten oder sonst besonders
geeigneten Menschen zu befragen oder zu
vernehmen, es sei denn, daß dies nach dem
Anlaß verzichtbar erscheint oder die Aufga-
benerfüllung gefährden würde.

(3) Für Vernehmungen während einer Anhaltung
gilt überdies:

1. Vernehmungen sind, außer bei Lokalaugen-
scheinen, in Diensträumen durchzuführen.
Hievon kann eine Ausnahme gemacht werden,
wenn dies zur Erreichung des Zwecks der
Vernehmung erforderlich ist.

2. Länger andauernde Vernehmungen sind in
angemessenen Zeiträumen für Pausen zu
unterbrechen.

3. Über die Vernehmung ist eine Niederschrift
anzufertigen, die auch die Namen (Dienst-
nummern) aller Anwesenden, die Zeiten der
Vernehmungen und der Unterbrechungen
sowie jeweils den Ort (Dienstraum), an dem
die Vernehmung stattgefunden hat, enthalten
muß. Soweit der Betroffene zustimmt, können
dessen Aussagen statt durch Niederschrift
oder zusätzlich mit einem Bild- oder Schallträ-
ger aufgezeichnet werden.

Ausübung von Zwangsgewalt

§ 7. (1) Wenn absehbar ist, daß es im Zuge einer
Amtshandlung zur Ausübung verwaltungsbehördli-
cher Zwangsgewalt kommen wird, und zu befürch-
ten ist, daß dadurch Unbeteiligte gefährdet werden,
haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien-
stes diese davon in Kenntnis zu setzen, es sei denn,
die Mitteilung würde die Erfüllung der Aufgabe
gefährden.

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien-
stes haben dafür zu sorgen, daß Menschen, in deren
Rechte durch Zwangsgewalt eingegriffen wurde
und die diesen Eingriff nicht unmittelbar wahrge-
nommen haben, hievon verständigt werden.

(3) Einer Verständigung gemäß Abs. 2 bedarf es
nicht, wenn der Eingriff für den Betroffenen
folgenlos geblieben ist, es sei denn, es handelt sich
um das Betreten oder die Durchsuchung von
Räumen oder es wäre gesetzlich anderes angeord-
net.

Informationspflichten

§ 8. (1) Sofern das Gesetz einem Menschen ein
Recht auf Verständigung oder Beiziehung einer
Vertrauensperson oder eines Rechtsbeistandes ein-
räumt, haben ihn die Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes von diesem Recht in Kenntnis zu
setzen

1. bei Festnahmen, Hausdurchsuchungen und
Durchsuchungen nach § 40 Abs. 4 SPG;
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2. sobald abzusehen ist, daß die Amtshandlung
länger als eine Stunde dauern wird.

(2) Ist der Betroffene nicht in der Lage, selbst eine
Verständigung der Vertrauensperson oder des
Rechtsbeistandes zu veranlassen, so ist er auch
davon in Kenntnis zu setzen, daß er die
Verständigung durch die Behörde verlangen kann.

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien-
stes haben einen Angehaltenen, der von einem von
der Behörde beauftragten Arzt untersucht werden
soll, davon in Kenntnis zu setzen, daß es ihm
freisteht, zu dieser Untersuchung auf seine Kosten
einen Arzt seiner Wahl beizuziehen, sofern dies
ohne wesentliche Verzögerungen der Untersuchung
bewirkt werden kann.

Bekanntgabe der Dienstnummer

§ 9. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes haben von einer Amtshandlung Betroffenen
auf deren Verlangen ihre Dienstnummer bekannt-
zugeben. Dies gilt nicht, solange dadurch die
Erfüllung der Aufgabe gefährdet wäre. Die
Bekanntgabe der Dienstnummer aus anderen
Anlassen ist dem Organ freigestellt.

(2.) Die Dienstnummer ist in der Regel durch
Aushändigung einer mit der Dienstnummer, der
Bezeichnung der Dienststelle und deren Telefon-
nummer versehenen Karte bekanntzugeben. Sofern
gewährleistet ist, daß dem Betroffenen die Dienst-
nummer auf andere Weise unverzüglich zur
Kenntnis gelangt, kann diese auch auf andere
zweckmäßige Weise bekanntgegeben werden. Die
zusätzliche Nennung seines Namens ist dem Organ
des öffentlichen Sicherheitsdienstes freigestellt.

(3) Im Falle des gleichzeitigen Einschreitens
mehrerer Organe des öffentlichen Sicherheitsdien-
stes oder einer geschlossenen Einheit kann die
Auskunft (Abs. 1) auch der Kommandant erteilen.
Er kann den Betroffenen, sofern er ihm seine eigene
Karte aushändigt, hinsichtlich jener Organe, die
gegen ihn eingeschritten sind, auf eine schriftliche
Anfrage verweisen. Das einzelne Organ kommt
seiner Verpflichtung (Abs. 1) auch dann nach, wenn
es den Betroffenen an den Kommandanten verweist.

Dokumentation

§ 10. (1) Üben die Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes verwaltungsbehördliche Be-
fehls- und Zwangsgewalt aus oder nehmen sie
Freiwilligkeit in Anspruch (§ 4), so haben sie dafür
zu sorgen, daß die für ihr Einschreiten maßgebli-
chen Umstände später nachvollzogen werden
können. Soweit dies hiezu erforderlich ist, sind die
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes auch
ermächtigt, Namen und Adressen von Menschen zu
ermitteln, die über das Einschreiten Auskunft geben
können.

(2) Im Falle des gleichzeitigen Einschreitens
mehrerer Organe des öffentlichen Sicherheitsdien-
stes oder einer geschlossenen Einheit hat der
Kommandant angemessene Vorkehrungen dafür zu
treffen, daß nach Möglichkeit festgestellt werden
kann, welches Organ im Einzelfall eingeschritten
ist.

(3) Die bloß für Zwecke der Dokumentation
vorgenommenen Aufzeichnungen über eine Amts-
handlung sind nach sechs Monaten zu löschen.
Kommt es innerhalb dieser Frist wegen der
Amtshandlung zu Rechtsschutzverfahren, so sind
die Aufzeichnungen erst nach Abschluß dieser
Verfahren zu löschen. Regelungen, denen zufolge
bestimmte Daten länger aufzubewahren sind,
bleiben unberührt.

Inkrafttreten

§ 11. Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1993 in
Kraft.

Löschnak

267 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres über die Sondereinheiten der General-

direktion für die öffentliche Sicherheit
(Sondereinheiten-Verordnung)

Gemäß den §§ 6, 14 und 15 des Sicherheitspoli-
zeigesetzes (SPG), BGBl. Nr. 566/1991, wird
verordnet:

§ 1. Als Sondereinheiten der Generaldirektion für
die öffentliche Sicherheit sind errichtet:

1. die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der
Suchtgiftkriminalität (EBS);

2. die Einsatzgruppe zur Bekämpfung des
Terrorismus (EBT);

3. die Einsatzgruppe der Gruppe D zur Bekämp-
fung der organisierten Kriminalität (EDOK);

4. das Gendarmerieeinsatzkommando, (GEK).

§ 2. Der EBS obliegt schwerpunktmäßig die
Bekämpfung der überregionalen oder organisierten
Suchtgiftkriminalität.

§ 3. Der EBT obliegt schwerpunktmäßig die
Bekämpfung

1. weltanschaulich motivierter oder politischer
Kriminalität,

2. organisierter Kriminalität in den Bereichen des
Waffenhandels, der Betriebsspionage, des
Technologietransfers und der Schlepperei
sowie

3. bandenmäßiger Gewalttätigkeit.

§ 4. Der EDOK obliegt schwerpunktmäßig die
Bekämpfung der organisierten Kriminalität soweit
nicht die Zuständigkeit der EBS oder der EBT
gegeben ist.
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§ 5. Dem GEK obliegt es, in unmittelbarer
Unterstellung unter den Generaldirektor für die
öffentliche Sicherheit schwerpunktmäßig

1. gefährlichen Angriffen ein Ende zu setzen,
wenn wegen der hiefür gegen Menschen oder
Sachen allenfalls erforderlichen Zwangsgewalt
besonders geübte Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes mit besonderer Ausbildung
benötigt werden, und solche Organe auf
lokaler oder regionaler Ebene nicht oder nicht
ausreichend zur Verfügung stehen;

2. den vorbeugenden Schutz gemäß § 22 Abs. 1
Z 2 und 3 SPG bei erhöhter Gefährdungslage
sicherzustellen;

3. den Sicherheitsdienst an Bord österreichischer
Zivilluftfahrzeuge bei erhöhter Gefährdungs-
lage auszuüben.

§ 6. Die EBS, EBT und EDOK sind über ihren in
den §§ 2 bis 4 festgelegten Einsatzbereich hinaus
ermächtigt, sicherheitspolizeilich und im Dienste
der Strafrechtspflege einzuschreiten, sofern sich der
Anlaß hiefür in unmittelbarem Zusammenhang mit
der Erfüllung ihrer Aufgaben ergibt.

§ 7. (1) Die Sondereinheiten schreiten im
gesamten Bundesgebiet ein. Sie können eine
Amtshandlung jederzeit und in jedem Umfang einer
anderen örtlich zuständigen Sicherheitsbehörde
abgeben.

(2) Die örtliche Zuständigkeit der Sicherheitsbe-
hörden bleibt unberührt; Weisungen gemäß § 14
Abs. 1 SPG müssen gesondert ergehen.

§ 8. Die Bundespolizeidirektionen, Bezirksver-
waltungsbehörden und Sicherheitsdirektionen ha-
ben die Generaldirektion für die öffentliche
Sicherheit (Sondereinheit) über Sachverhalte in
Kenntnis zu setzen, die für die Erfüllung ihrer
Aufgaben maßgeblich sein können.

§ 9. Die Sondereinheiten haben von ihrem
Einschreiten die örtlich zuständige Sicherheitsdi-
rektion zu verständigen, soweit dies erforderlich ist,
um die Erfüllung der Aufgabe sicherzustellen und
um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden.

§ 10. Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1993 in
Kraft.

Löschnak

2 6 8 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres betreffend die Angelegenheiten des
inneren Dienstes der Bezirksgendarmeriekom-

manden
(Bezirksgendarmeriekommanden-Verordnung

- BGK-VO)

Auf Grund der §§ 10 und 11 Z 2 des Sicherheits-
polizeigesetzes, BGBl. Nr. 566/1991, wird verord-
net:

§ 1. Die Angelegenheiten des inneren Dienstes
der Bezirksgendarmeriekommanden werden von
diesen selbst besorgt. Hiezu gehören auch

1. die Behandlung von Beschwerden und sonsti-
gen Eingaben, die an das Bezirksgendarmerie-
kommando gerichtet sind, Beamte des Bezir-
kes betreffen und die Dienstaufsicht anspre-
chen;

2. die Erhebung der Umstände der Ausübung
unmittelbarer Zwangsgewalt nach dem Waf-
fengebrauchsgesetz 1969, BGBl. Nr. 149,
durch Beamte des Bezirkes sowie die Ergrei-
fung notwendiger dienstrechtlicher Maßnah-
men;

3. die Zuteilung von Dienstkraftfahrzeugen und
sonstiger Einsatzmittel innerhalb des Bezirkes
bis zur Höchstdauer von 90 Tagen ;

4. die Aufhebung der Kasernierungspflicht;
5. die Zustimmung zur Zuweisung von Sachge-

bieten an Beamte des Bezirkes;
6. die Entscheidungen über die Zustimmung der

Dienstbehörde gemäß den §§ 21 und 38
des Verwaltungsakademiegesetzes, BGBl.
Nr. 122/1975, in der Fassung BGBl.
Nr. 388/1986.

§ 2. Den Bezirksgendarmeriekommanden werden
folgende Angelegenheiten zur selbständigen Besor-
gung übertragen:

1. Angelegenheiten des Sachaufwandes :
a) Ankauf von geringwertigen Sachgütern

und Verbrauchsmaterialien sowie Vergabe
der Aufträge für dringende Reparaturen;

b) Führung der Zahlstelle, soweit eine solche
errichtet ist.

2. Personalangelegenheiten, ausgenommen An-
gelegenheiten des Bezirksgendarmeriekom-
mandanten :
a) Bewilligung des Verbrauches von Erho-

lungsurlauben, ausgenommen Vorgriffe
auf künftige Urlaubsansprüche;

b) Gewährung von Sonderurlauben bis zu
sieben Kalendertagen;

c) Rückberufung vom Erholungsurlaub in-
nerhalb des Bundesgebietes;

d) Gewährung von Dienstbefreiung für die
Dauer eines Kuraufenthaltes oder für die
Dauer der Unterbringung in einem Gene-
sungsheim;

e) vorläufige Suspendierung;
f) Dienstzuteilung von Beamten innerhalb

des Bezirkes höchstens für die Dauer von
insgesamt 90 Tagen in einem Kalender-
jahr.

§ 3. Entscheidungen gemäß § 1 Z 3 sowie gemäß
§ 2 Z 2 lit. b, d und f sind unverzüglich dem
Landesgendarmeriekommando zu melden.

§ 4. Die Verordnung tritt mit 1. Mai 1993 in
Kraft.

Löschnak


